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Haustüren und Tore1) (T1 – T2) (gem. §5 Abs. 10 Gestaltungssatzung) 
 
 T ü r T o r 
 
1. Maße (Rohbaumaße) Höhe: ............... m Höhe: ............... m 
  

  Breite: .............. m Breite: .............. m 
 
 
2. Material  � Holz  � Holz 
 

  � Sonstige*: � Sonstige*: 
 

  .................................. .................................. 
 
 
3. Farbe  � Deckend � Deckend 
    Farb-Nr. .............  Farb-Nr. ............. 
 

  � Lasur  � Lasur 
    Farb-Nr. .............  Farb-Nr. ............. 
 
 
4. Einbauart  � Fassadenbündig � Fassadenbündig 
 

  � Leibung: ........... cm � Leibung: ......... cm  
   (max. 15cm, ansonsten  (max. 15cm, ansonsten 
   Befreiungsantrag)  Befreiungsantrag) 

 
 
5. Einfassung2)  � Futter und Bekleidung � Futter und Bekleidung 
    aus Holz   aus Holz  
 

  � Putzfaschen � Putzfaschen 
 

  � Steingewände � Steingewände 
 

  � Sonstige*: � Sonstige*: 
 

  ............................... ............................... 
 
6. Stufen 
 

a) Wieviel Stufen hat der Eingang? 
 
 ............ Stufe(n) (max. 3 eingezogene Stufen, ansonsten Befreiungsantrag) 

 
b) Wieviel Stufen reichen in den öffentlichen Gehweg? 
 
 ............ Stufe(n) (max. 1 eingezogene Stufe, ansonsten Befreiungsantrag) 

 
c) Material der Stufen? � Naturstein � Sonstige*: 
  

 ............................... 

                                                
* nur mit Befreiungsantrag 
1
) Haustüren und Tore in einem Fassadenabschnitt müssen eine gestalterische Einheit bilden. Haustüren müssen im Format eines 

stehenden Rechtecks mit überwiegendem Holzanteil als Holzfüllungstür mit oder ohne Oberlicht ausgeführt werden. 
Charakteristisch ist ein nur gering in die Fassade eingezogener Eingang über 1-3 Stufen. Türen und Tore müssen nach innen 
aufschlagen, außer bei öffentlichen Einrichtungen. Die Leibung von Haustüren soll ca. 15cm betragen. Vorhandene alte 
Haustüren und Tore sollen erhalten bleiben. Die Eingangsstufen sollen die Türbreite einschließlich Faschen nicht überschreiten.  

2
) Türen und Tore sind mit Faschen in Holz, Putz oder Stein (Tore) zu versehen. 
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7. Tür- / Toransicht 
 
Zeichnen Sie bitte Ihre gewünschte Haustür oder Ihr gewünschtes Tor ein oder fügen Sie eine 
entsprechende Abbildung bei (Produktinfo etc.). 
 
Für Tore gilt dies entsprechend. 
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